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nanzierungs-Rahmenplan festgelegten Zielwerte für Basisres-
sourcen erreichen kann.

RESOLUTION 60/138

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/503, Ziff. 48)74.

60/138. Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen
Gebieten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/129 vom 19. De-
zember 2001 und 58/146 vom 22. Dezember 2003,

sowie unter Hinweis auf die Bedeutung, die den Problemen
der Frauen in ländlichen Gebieten in den Zukunftsstrategien
von Nairobi zur Förderung der Frau75, in der Erklärung76 und
der Aktionsplattform77 von Beijing, die von der Vierten Welt-
frauenkonferenz verabschiedet wurden, ihrer zehnjährlichen
Überprüfung und Bewertung, in den Ergebnisdokumenten der
dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung78

und in dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau79 beigemessen wird,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen80, in der die Mitgliedstaaten unter anderem
den Beschluss trafen, die Gleichstellung der Geschlechter und
die Ermächtigung der Frau als wirksame Mittel zur Bekämp-
fung von Armut, Hunger und Krankheit und zur Herbeifüh-
rung einer wirklich nachhaltigen Entwicklung zu fördern, und
das Ergebnis des Weltgipfels 200581, in dem sie ebenfalls be-

schlossen, die Geschlechtergleichheit zu fördern und der alle
Bereiche erfassenden geschlechtsspezifischen Diskriminie-
rung ein Ende zu setzen, indem sie entschlossen alle notwen-
digen Maßnahmen ergreifen,

unter Begrüßung der von der Kommission für die Rechts-
stellung der Frau auf ihrer neunundvierzigsten Tagung im
Rahmen der Überprüfung und Bewertung der Aktionsplatt-
form von Beijing und der Ergebnisdokumente der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung verab-
schiedeten Erklärung82,

sowie unter Begrüßung der von der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau auf ihrer siebenundvierzigsten Ta-
gung verabschiedeten vereinbarten Schlussfolgerungen über
die Teilhabe der Frau an und ihren Zugang zu den Medien und
den Informations- und Kommunikationstechnologien sowie
über deren Auswirkungen auf und Nutzung für die Förderung
und Ermächtigung der Frau83,

ferner unter Begrüßung des Konsenses von Monterrey der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung84

sowie der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Ent-
wicklung85 und des Durchführungsplans des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")86, in denen die Regierungen aufgefordert wurden, eine
Gleichstellungsperspektive in die Entwicklungspolitiken auf
allen Ebenen und in allen Sektoren zu integrieren,

unter Begrüßung der am 2. Juli 2003 auf dem Tagungsteil
auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2003 des Wirtschafts- und
Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung87, in der betont
wurde, dass die ländliche Entwicklung ein fester Bestandteil
der nationalen und internationalen Entwicklungspolitiken so-
wie der Tätigkeiten und Programme des Systems der Verein-
ten Nationen werden muss, und in der gefordert wurde, dass
Frauen in ländlichen Gebieten auf allen Ebenen der ländlichen
Entwicklung, einschließlich im Entscheidungsprozess, eine
größere Rolle übernehmen,

74 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Argentinien, Äthiopien, Bangladesch,
Bolivien, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksre-
publik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salva-
dor, Fidschi, Gambia, Georgien, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Jamaika, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Kongo, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mexiko, Mon-
golei, Mosambik, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Panama, Philippinen,
Ruanda, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Sri Lanka, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tune-
sien, Uganda, Uruguay, Usbekistan und Vereinigte Republik Tansania.
75 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achieve-
ments of the United Nations Decade for Women: Equality, Development
and Peace, Nairobi, 15-26 July 1985 (United Nations publication, Sales
No. E.85.IV.10), Kap. I, Abschn. A.
76 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
77 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/beijing/anh_2.html.
78 Resolution S-23/2, Anlage, und S-23/3, Anlage.
79 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl.
Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
80 Siehe Resolution 55/2.
81 Siehe Resolution 60/1.

82 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Sup-
plement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
e-dec-2005-232.pdf.
83 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Sup-
plement No. 7 (E/2003/27), Kap. I, Abschn. A; siehe auch Beschluss
2003/44 des Wirtschafts- und Sozialrats.
84 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
85 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August - 4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
86 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
87 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Supplement No. 3 (A/58/3/Rev.1), Kap. III, Ziff. 35.
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in Anerkennung dessen, dass Frauen in ländlichen Gebie-
ten, einschließlich indigener Frauen, eine entscheidende Rolle
bei der Förderung der landwirtschaftlichen und ländlichen
Entwicklung, der Verbesserung der Ernährungssicherheit und
der Bekämpfung der ländlichen Armut zukommt und dass sie
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,

in Anbetracht dessen, dass einige Auswirkungen der Glo-
balisierung die sozioökonomische Randstellung der Frauen in
ländlichen Gebieten vertiefen können,

sowie in Anbetracht dessen, dass der Globalisierungspro-
zess einen gewissen Nutzen gebracht hat, indem er Erwerbs-
möglichkeiten in neuen Sektoren für Frauen in ländlichen Ge-
bieten geschaffen hat,

eingedenk dessen, dass die verfügbaren Daten und das vor-
handene Mess- und Analyseinstrumentarium nicht ausreichen,
um zu einem vollen Verständnis der geschlechtsspezifischen
Auswirkungen der Globalisierung und des ländlichen Wan-
dels und der Auswirkungen dieser Prozesse auf Frauen in länd-
lichen Gebieten zu gelangen,

in der Erkenntnis, dass dringend geeignete Maßnahmen
zur weiteren Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen
Gebieten ergriffen werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs88;

2. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit
den Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenen-
falls der Zivilgesellschaft auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um die Ergebnisse der Konferenzen und Gipfel-
treffen der Vereinten Nationen, einschließlich ihrer Überprü-
fungen, umzusetzen und eine integrierte und koordinierte Wei-
terverfolgung sicherzustellen und der Verbesserung der Lage
der Frauen in ländlichen Gebieten in ihren nationalen, regio-
nalen und globalen Entwicklungsstrategien höhere Bedeutung
beizumessen, unter anderem durch folgende Maßnahmen:

a) Schaffung eines förderlichen Umfelds für die Ver-
besserung der Lage von Frauen in ländlichen Gebieten und Ge-
währleistung der Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Bei-
träge, namentlich durch eine verstärkte Zusammenarbeit und
eine Gleichstellungsperspektive, sowie ihrer vollen Teilhabe
an der Ausarbeitung, Umsetzung und Überwachung makro-
ökonomischer Politiken und Programme und von Armutsbe-
kämpfungsstrategien, einschließlich der Strategiedokumente
zur Armutsbekämpfung, auf der Grundlage der Millenniums-
Entwicklungsziele;

b) Förderung der politischen und sozioökonomischen
Ermächtigung der Frauen in ländlichen Gebieten und Unter-
stützung ihrer umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe
an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen, namentlich
durch gezielte Fördermaßnahmen, soweit angezeigt, und Un-
terstützung für Frauenorganisationen, Gewerkschaften oder
andere Verbände und zivilgesellschaftliche Gruppen, die die
Rechte von Frauen in ländlichen Gebieten fördern;

c) Integration einer Gleichstellungsperspektive in die
Gestaltung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung von
Entwicklungspolitiken und -programmen, einschließlich der
Haushaltspolitik, unter stärkerer Beachtung der Bedürfnisse
von Frauen in ländlichen Gebieten, um sicherzustellen, dass
ihnen die in allen Bereichen beschlossenen Politiken und Pro-
gramme zugute kommen und dass die unverhältnismäßig hohe
Anzahl der Frauen in ländlichen Gebieten, die in Armut leben,
verringert wird;

d) Sicherstellung dessen, dass die Perspektiven von
Frauen in ländlichen Gebieten berücksichtigt werden und dass
sie an der Gestaltung, Umsetzung, Überwachung und Bewer-
tung von Politiken und Tätigkeiten im Zusammenhang mit
Notsituationen, Naturkatastrophen, humanitärer Hilfe, Frie-
denskonsolidierung und Wiederaufbau nach Konflikten mit-
wirken;

e) Verstärkung der Anstrengungen sowie entsprechen-
de Investitionen zur Deckung der Grundbedürfnisse der Frau-
en in ländlichen Gebieten durch die Verbesserung des Ange-
bots an grundlegender ländlicher Infrastruktur wie Energie
und Verkehr, des Zugangs dazu und ihrer Nutzung, durch den
Aufbau von Kapazitäten und Maßnahmen zur Erschließung
der menschlichen Ressourcen, durch die Bereitstellung einer
sicheren und zuverlässigen Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung, durch Ernährungsprogramme, Programme zur
Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum, Bildungs-
und Alphabetisierungsprogramme sowie durch gesundheitli-
che und soziale Unterstützungsmaßnahmen, so auch im Be-
reich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der Be-
handlung, Betreuung und Unterstützung bei HIV/Aids;

f) Konzeption und Umsetzung von Politiken zur Förde-
rung und zum Schutz des Genusses aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten durch Frauen und Mädchen in ländlichen Ge-
bieten und Schaffung eines Umfelds, das keine Verletzungen
ihrer Rechte, einschließlich häuslicher Gewalt, sexueller Ge-
walt und anderer Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, dul-
det;

g) Ausarbeitung konkreter Hilfsprogramme und Bera-
tender Dienste zur Förderung der wirtschaftlichen Fertigkeiten
von Frauen in ländlichen Gebieten im Hinblick auf Bankge-
schäfte und moderne Verfahren im Handels- und Finanzbe-
reich sowie Gewährung von Kleinstkrediten und Bereitstel-
lung weiterer Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen an
mehr Frauen in ländlichen Gebieten, insbesondere weibliche
Haushaltsvorstände, mit dem Ziel, sie mit wirtschaftlicher
Macht auszustatten;

h) Prüfung der Möglichkeit, nach Bedarf innerstaatliche
Rechtsvorschriften zu verabschieden, um das Wissen, die In-
novationen und die Praktiken von Frauen in indigenen und lo-
kalen Gemeinschaften im Zusammenhang mit der traditionel-
len Medizin, der biologischen Vielfalt und indigenen Techno-
logien zu schützen;

i) Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung des-
sen, dass die unbezahlte Arbeit und die Beiträge der Frauen zur
landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Produk-
tion, namentlich Einkommen aus dem informellen Sektor,

88 A/60/165.
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sichtbar gemacht werden, und Unterstützung der bezahlten Er-
werbstätigkeit der in ländlichen Gebieten lebenden Frauen au-
ßerhalb der Landwirtschaft, Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und Ausweitung des Zugangs zu den Produktionsmit-
teln;

j) Bewältigung des Problems fehlender aktueller, zu-
verlässiger und nach Geschlecht aufgeschlüsselter Daten, na-
mentlich durch die Verstärkung der Bemühungen um die Auf-
nahme der unbezahlten Arbeit von Frauen in amtliche Statisti-
ken, und Entwicklung einer systematischen und vergleichen-
den Forschungsbasis für Frauen in ländlichen Gebieten als
Informationsgrundlage für politische und programmatische
Entscheidungen;

k) Formulierung und Überarbeitung von Gesetzen, die
gewährleisten, dass die in ländlichen Gebieten lebenden Frau-
en dort, wo es Privateigentum an Grund und Boden sowie Ver-
mögenswerten gibt, volle und gleiche Rechte auf Eigentum an
Grund und Boden und anderen Vermögenswerten erhalten, na-
mentlich auch im Wege des Erbrechts, und Einleitung von
Verwaltungsreformen und anderen notwendigen Maßnahmen,
um Frauen das gleiche Recht wie Männern auf den Zugang zu
Krediten, Kapital, geeigneten Technologien, Märkten und In-
formationen zu gewähren;

l) Förderung von Programmen, die Frauen und Männer
in ländlichen Gebieten in die Lage versetzen, Berufstätigkeit
und Familienpflichten miteinander zu vereinbaren, und die
Männer dazu ermutigen, sich zu gleichen Teilen an der Haus-
haltsarbeit und der Kinderbetreuung zu beteiligen;

m) Mobilisierung von Ressourcen, namentlich auf natio-
naler Ebene und über die öffentliche Entwicklungshilfe, zur
Ausweitung des Zugangs von Frauen zu bestehenden Spar-
und Kreditprogrammen sowie zu gezielten Programmen, die
ihnen das Kapital, das Wissen und das Instrumentarium für die
Stärkung ihrer Wirtschaftskraft liefern;

n) Unterstützung eines gleichstellungsorientierten Bil-
dungssystems, das die besonderen Bedürfnisse von Frauen in
ländlichen Gebieten berücksichtigt, um die Rollenklischees
und diskriminierenden Tendenzen, von denen sie betroffen
sind, zu beseitigen;

3. bittet die Kommission für die Rechtsstellung der
Frau, bei der Erörterung ihrer Schwerpunktthemen der Lage
der Frauen in ländlichen Gebieten auch weiterhin gebührende
Aufmerksamkeit zu widmen;

4. bittet die zuständigen Organisationen und Organe des
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere soweit sie mit
Entwicklungsfragen befasst sind, die Ermächtigung der Frau-
en in ländlichen Gebieten und ihre besonderen Bedürfnisse in
ihren Programmen und Strategien zu berücksichtigen und zu
unterstützen, einschließlich im Kontext der Globalisierung;

5. betont die Notwendigkeit, zu ermitteln, wie am be-
sten sichergestellt werden kann, dass Frauen in ländlichen Ge-
bieten Zugang zu Informations- und Kommunikationstechno-
logien erhalten und in vollem Umfang daran teilhaben, und bit-
tet den Weltgipfel über die Informationsgesellschaft, während
seiner zweiten Phase in Tunis bei der Behandlung von Gleich-
stellungsfragen die Prioritäten und Bedürfnisse der in ländli-

chen Gebieten lebenden Frauen und Mädchen als aktive Nut-
zerinnen von Informationen zu berücksichtigen und ihre Mit-
wirkung an der Ausarbeitung und Umsetzung globaler Strate-
gien im Bereich der Informations- und Kommunikationstech-
nologien sicherzustellen;

6. bittet die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen
und die zuständigen Organisationen ihres Systems, dafür zu
sorgen, dass die Bedürfnisse der in ländlichen Gebieten leben-
den Frauen bei der integrierten Weiterverfolgung der großen
Gipfeltreffen und Konferenzen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich, insbesondere des Millenniums-Gipfels der Vereinten
Nationen, des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
der Überprüfung der Fortschritte bei der Erfüllung der in der
Aktionsplattform von Beijing77 eingegangenen Verpflichtun-
gen im Jahr 2005 und der Ergebnisdokumente der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert"78 sowie des Weltgipfels 2005 durchgängig
berücksichtigt werden;

7. bittet die Mitgliedstaaten, bei der Formulierung von
Politiken und der Gestaltung von Programmen zur Verbesse-
rung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten, einschließ-
lich derjenigen, die in Zusammenarbeit mit einschlägigen in-
ternationalen Organisationen ausgearbeitet und umgesetzt
werden, die ihre Berichte an den Ausschuss für die Beseitigung
der Diskriminierung der Frau betreffenden abschließenden
Bemerkungen und Empfehlungen des Ausschusses zu berück-
sichtigen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten und dabei auf ver-
schiedene Aspekte der Ermächtigung der Frauen in ländlichen
Gebieten einzugehen.

RESOLUTION 60/139

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/503, Ziff. 48)89.

60/139. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle von der Generalversammlung, der
Kommission für die Rechtsstellung der Frau, der Menschen-
rechtskommission und der Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege verabschiedeten früheren Reso-
lutionen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie

89 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangla-
desch, Bolivien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Ecuador,
El Salvador, Eritrea, Guatemala, Haiti, Indonesien, Kambodscha, Kenia,
Kolumbien, Mali, Marokko, Mexiko, Mongolei, Nicaragua, Nigeria, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Senegal, Sri Lanka, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Timor-Leste, Togo, Tunesien, Uruguay und Verei-
nigte Staaten von Amerika.
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